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Nachhaltigkeitssatzung 
 

Sachdarstellung: 

Nicht zuletzt durch die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf eine ressourcenorientierte, 
nachhaltige und damit der „intergenerativen Gerechtigkeit“ unterworfene Haushaltswirtschaft ist die 
kommunale Politik verpflichtet, Belastungen der zukünftigen Generation durch Eigenkapitalabbau, 
Vernachlässigung der kommunalen Infrastruktur und Anstieg der Verschuldung zu verhindern. 
 
Damit ist verbunden, die bestehenden Haushaltsvorschriften einzuhalten, die Haushalte auszugleichen und 
keine neuen Schulden zu machen. Um dies zu erreichen, soll im Zweifel die Generation die Last tragen, die 
sie zu verantworten hat. So ist ein Generationenbeitrag in Form einer Erhöhung der Grundsteuer B zu tragen. 
 
In Folge der Erfahrungen aus dem Jahresabschluss 2018 und dem Bericht über den Haushaltsvollzug 2019 
zum Stand 30.04.2019 wird deutlich, dass ein Generationenbeitrag von 200 v.H. Grundsteuer B notwendig ist, 
um den Haushalt 2019 auszugleichen und keine nachfolgenden Generationen zu belasten. Dieser Beitrag wird 
in der anhängenden Nachhaltigkeitssatzung festgesetzt.  
 
Der Generationenbeitrag wird jedes Jahr nach Bedarf neu veranschlagt und kann im Idealfall auch wieder 
vollständig entfallen. 
 
Da neben der Belastung des Bürgers durch die Grundsteuererhöhung eine zusätzliche Belastung durch 
wiederkehrende Straßenbeiträge unzumutbar erscheint, sollen diese Satzungen im gleichen Zuge aufgehoben 
werden. 
 

Beschlussvorschlag: 

Es wird beschlossen, aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 
(GVBI. S. 247) folgende 
 

Nachhaltigkeitssatzung 
 
zu erlassen: 
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Vorbemerkungen 

Verantwortung für die kommenden Generationen 
 
Nicht zuletzt durch die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf eine ressourcenorientierte, 
nachhaltige und damit der „intergenerativen Gerechtigkeit“ unterworfene Haushaltswirtschaft ist die 
kommunale Politik verpflichtet, Belastungen der zukünftigen Generation durch Eigenkapitalabbau, 
Vernachlässigung der kommunalen Infrastruktur und Anstieg der Verschuldung zu verhindern. 
Zur Erreichung dieser Ziele hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach in ihrer 
Verantwortung für zukünftige Generationen diese Nachhaltigkeitssatzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Generationengerechter Haushalt 

 
Aus der Verantwortung für die zukünftigen Generationen ergibt sich das zu erreichende Ziel eines 
generationengerechten Haushalts. Dieses Ziel gilt als erreicht, wenn 
 

1. das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und 
 
2. der Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit maximal so hoch ist, dass der Finanzhaushalt ohne 

Nettoneuverschuldung finanziert werden kann und 
 
3. der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass damit die 

ordentliche Tilgung von Krediten geleistet werden kann. 
 
 

§ 2 
Generationenbeitrag 

 
(1) Zum Erreichen des Zieles eines generationengerechten Haushaltes im Sinne des § 1 dieser Satzung wird 

ein Generationenbeitrag eingeführt, der jährlich neu anzupassen ist. 
 
(2) Der Generationenbeitrag wird über eine jährliche Anpassung des gemeindlichen Hebesatzes der 

Grundsteuer B erhoben. Als Basisgröße wird der Hebesatz von 540 v. H. (Stand Haushaltsjahr 2018) 
angenommen. Anpassung bedeutet, dass der Generationenbeitrag nur in der Höhe erhoben wird, der 
notwendig ist, um die Vorgaben des § 1 Abs. 1 zu erfüllen. Der Generationenbeitrag wird dabei als „ultima 
ratio“ verstanden, das heißt als das letztmögliche Mittel des Haushaltsaus-gleiches. Dies bedeutet, dass 
§ 93 HGO hier Anwendung findet.  

 
 

§ 3 
Konsolidierungserfolg / Bürgerdividende 

 
Übersteigen die durch den Generationenbeitrag tatsächlich realisierten Erträge die zur Zielerreichung nach § 
1 notwendigen Mittel, so wird dieser Überschuss gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO mit den kumulierten 
Fehlbeträgen der vergangenen Jahre verrechnet, solange solche vorliegen.  
 
Sollten keine auszugleichenden Fehlbeträge mehr vorliegen, so wird durch die entstandenen positiven 
Ergebnisse das bilanzielle Eigenkapital der Stadt Neu-Anspach erhöht.  
 
Sinkt die Höhe des für einen Haushaltsausgleich erforderlichen Generationenbeitrags (und damit auch die 
Höhe des Grundsteuer-B-Hebesatzes), so ist diese Reduzierung zum jeweiligen Vorjahreswert als 
„Bürgerdividende“ anzusehen.  
 
 

§ 4 
Ausnahmen 

 
(1) Auf die vollumfängliche Anhebung eines Generationenbeitrags zur Zielerreichung wird bei Vorliegen einer 

extremen Haushaltslage verzichtet. 
 
(2) Eine extreme Haushaltslage liegt vor, wenn 
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a) die ordentlichen Erträge des betroffenen Haushaltsjahres im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 5% 
sinken oder 

b) die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 5% steigen und 
c) diese Ertragsrückgänge bzw. die Aufwandssteigerungen aus externen Ursachen herrühren, die von 

der Verwaltung der Stadt Neu-Anspach nicht zu vertreten sind. 
 
(3) Über das Vorliegen einer extremen Haushaltslage entscheidet die Stadtverordnetenver-sammlung. 

Gleichzeitig beschließt diese die Höhe des zu erhebenden Generationenbeitrags. 
 
(4) Eine Nettoneuverschuldung kann von der Stadtverordnetenversammlung in Abweichung von § 1 

beschlossen werden, wenn längerfristige Investitionen erforderlich sind, die nachhaltig zur Steigerung 
des städtischen Vermögens beitragen und aus laufender Nutzung Erträge zur Deckung von Zinsen und 
Tilgungen erbringen. Die gebührenrelevanten Bereiche Wasser/Abwasser/Abfall bleiben aus dieser 
Betrachtung vollständig außer Acht. 

 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft. 
 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
Neu-Anspach, den 13.06.2019 
 
Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach 
gez. Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 
 
 

Ferner wird beschlossen, folgende Satzungen zur Erhebung von Straßenbeiträgen außer Kraft zu setzen: 
 
1. Satzung über die Erhebung wiederkehrender Straßenbeiträge (WStrBS) in der Fassung vom 17.11.2015, 

rechtskräftig seit 01.01.2016. 
 
2. Satzung über die Festsetzung des Beitragssatzes zur Erhebung wiederkehrender Straßenbeiträge für 

das Jahr 2018 im Abrechnungsgebiet 3, Stadtteil Rod am Berg in der Fassung vom 13.12.2018, 
rechtskräftig seit 23.12.2018. 

 
3. Festsetzung des Beitragssatzes zur Erhebung wiederkehrender Straßenbeiträge für das Jahr 2017 im 

Abrechnungsgebiet 4, Stadtteil Westerfeld in der Fassung vom 19.12.2017, rechtskräftig seit 29.12.2017. 
 
4. Festsetzung des Beitragssatzes zur Erhebung wiederkehrender Straßenbeiträge für das Jahr 2016 im 

Abrechnungsgebiet 4, Stadtteil Westerfeld in der Fassung vom 15.12.2016, rechtskräftig seit 25.12.2016. 
 
 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 




